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b) Zufammengefetzte Gebäudeformen .
Es kommen wiederum die auch bei den einfachen Gebäudeformen unterfchiedenen

zwei Momente in Betracht , welche auf die allgemeine Geltaltung des Bauwerkes —
und um diefe allein kann es fich hier handeln — von ausfchlaggebendem Einflufs
find : die Grundrifsbildung und die Dachbildung ,

Aus diefer geht der obere Abfchlufs , aus jener gewiffermafsen der untere
Abfchlufs hervor . Werden beide zufammengehalten und durch die lothrechten
Seitenwände , unter Berückfichtigung der Formveränderungen nach oben , verbunden ,
fo empfangen wir dadurch nicht allein von der Geftalt des Bauwerkes im Aeufseren ,
fondern auch von derjenigen im Inneren ein für unfere Zwecke ausreichendes
Bild. Dies genügt für die innere Form um fo mehr , als jeder Raum für fich zur Er -

fcheinung kommt und der Raum als Gebäudeelement im vorhergehenden Kapitel
befprochen wurde .

i ) Grundrifsbildung .
Wir bewegen uns auf den durch das Programm gefchaffenen Grundlagen , und

daraus gehen zunächft Zahl und Gröfse der Räume hervor . Man wird fich nunmehr
die Frage vorlegen , in welcher Art und nach welcher Ordnung die Räume an
einander zu reihen find , und hierbei ift in erfter Linie zu entfcheiden , ob das Ge¬
bäude eingefchoffig oder mehrgefchoffig anzulegen ift . Bei Anordnung fämmtlicher
Räume auf einem Gefchofs wird die wagrechte Ausdehnung des Gebäudes natürlich
eine viel gröfsere und bei befchränkten Verhältniffen auch die Grundform eine
andere werden , als bei ihrer Vertheilung in mehrere Gefchoffe . Die Entfcheidung
in dem einen oder anderen Sinne wird hauptfächlich von der Zahl und der Be-

ftimmung jener und zugleich davon abhängen , ob der Zweck des Bauwerkes alle
Räume in gleicher Höhenlage erfordert oder nicht . Im letzteren Falle tritt vor
Allem die Anordnung der Treppen zur Verbindung der einzelnen Stockwerke als

wichtiger Factor hinzu ; im erfteren Falle find fie gar nicht vorhanden oder doch
von ■untergeordneter Bedeutung .

In beiden Fällen aber ift die Zugänglichkeit aller Theile des Gebäudes eine
der erften Bedingungen für die Grundrifsbildung , und diefe erfordert das Einfügen
von Räumen für allgemeine Benutzung , welche , gleich den Treppenanlagen , zur
Vermittelung des Verkehres im Gebäude dienen . Es find dies die Vor - und Ver¬

bindungsräume : Vor - und Eingangshalle , Flur - und Wandelhalle , Hof , Corridor oder

Gang , Treppe und Vorzimmer , welche wegen ihrer Wichtigkeit fchon in Abfchn . i

(Art . 9 , S . 13 ) als die Verkehrsadern des baulichen Organismus bezeichnet
wurden . Sie kommen hier nur in fo weit in Betracht , als von deren Anordnung
und Zufammenhang , von ihrer Vertheilung im Grundplane geradezu die Brauchbarkeit
und Zweckdienlichkeit und in nicht geringem Grade auch die Schönheit der ganzen
Gebäudeanlage abhängen . Sie find daher in folcher Weife zu entwerfen , dafs die
einzelnen Gebäudetheile und Räume eben fo bequem zugänglich , als leicht trennbar
und zugleich dem freien Zutritt von Licht und Luft geöffnet find . Man wird dies
durch eine klare , überfichtliche Trace , durch eine geräumige , aber knappe Anordnung
diefer Verbindungswege am beften erreichen .

Während nun bei einfachen Hausanlagen oft ein Vorplatz oder ein Gang
genügt , nehmen bei grofsen und zufammengefetzten Gebäudeformen die Vorräume
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nicht feiten eine fehr beträchtliche Ausdehnung an . Ohne zunächfb auf diefe des

Näheren einzugehen 43) , mufs doch hier von ihrer Anlage kurz die Rede fein , da

fie ein Hauptmoment für die Bildung der zufammengefetzten Gebäudeformen ift.

Die Flurgänge werden , wenn der Bauplatz und die zur Verfügung flehenden

Mittel es geftatten , gern längs einer Aufsenwand angeordnet , weil dadurch der Ver¬

kehr am meiften erleichtert und zugleich für den Zutritt von Licht und Luft am

beften geforgt ift . Diefer wird unftreitig mangelhaft , wenn der Flurgang an einer

gemeinfchaftlichen Giebelwand oder Brandmauer entlang führt ; daffelbe trifft bei An¬

wendung eines Mittelflurs zu .
Beide Anordnungen werden defshalb bei vielen Gebäuden mit Recht beanftandet .

Wenn fie indefs zuläffig find , fo pflegt man zur Erhellung theils unmittelbares , theils

mittelbares Licht zuzuführen . Dazu dienen (flehe

Fig . 152) Fenfter an den Schmalfeiten , ferner
nach Fig . 150 Lichtflure oder beffer Erweiterungen
des Flurs und der Treppenhäufer an geeigneter
Stelle , fo wie die in Art . 104 (S . 109 u . 110) er¬
wähnten Lichthöfe , Decken - und Thürlichter .

Die Flurgänge erhalten je nach ihrer Be -

ftimmung eine verfchiedene Breite . Sie ift am

geringften beim Dienftflur und wird durch die

Möglichkeit , ihn bequem begehen und am Ende eine , wenn auch fchmale Thür mit

Bekleidung anbringen zu können , beftimmt . Hierzu genügt äufserftenfalls 0 ,9 0 bis

l,oo ra ; follen zwei Perfonen an einander Vorbeigehen können , fo ift 1,30 bis 1,50 m

nöthig . Ein Längs - oder Seitenflur in öffentlichen Gebäuden dagegen erhält minde-

ftens 2 ,oo , beffer 2 ,5 « bis 3 , 00 m Breite . Ein Mittelflur ift bei grofsem Verkehr

entfprechend breiter anzulegen .
Die Anordnung der Flurgänge hängt , gleich wie diejenige fämmtlicher Ver¬

bindungsräume , im Uebrigen theils vom Bauplatz und von der Umgebung , theils

vom Zweck des Gebäudes ab , und aus ihrer Anordnung ergiebt fleh grofsentheils

die Grundform des letzteren . Denn diefe Räume bilden in ihrer Zufammengehörigkeit

gewiffermafsen das Knochengerüft des Baukörpers , um das fleh in organifcher Auf¬

einanderfolge Glied um Glied und Raum um Raum anfchliefsen follen .

Die Grundform des Gebäudes wird indefs noch durch andere Umftände theils

praktifcher , theils äfthetifcher Natur , durch Zahl und Gröfse der Gebäudetheile ,
durch die Möglichkeit guter Erhellung und reichlichen Luftwechfels , durch Rückficht

auf die äufsere Erfcheinung , auf Zweckdienlichkeit , Ueberlieferung etc . beeinflufft .

Manche Gebäudearten , z . B . Kirche , Theater , Krankenhaus , Gefängnifs etc . , haben

unter der Einwirkung diefer einzelnen Urfachen typifche Grundformen angenommen .

Mafsgebend für die Gebäudebildung ift die Tiefe des Gebäudetheiles . Es wurde

in Art . 98 (S . 101) gezeigt , dafs man fich bei Bemeffung des einzelnen Raumes ,

insbefondere bei Feftftellung feiner Tiefe und Höhe nach der Decken -Conftruction

und der Möglichkeit guter Erhellung durch Tageslicht etc . zu richten hat . Von

ähnlichen Erwägungen ausgehend , findet man die mittlere Tiefe eines Gebäudetheiles

nach Fig . 151 bis 153 ; und zwar berechnet fich diefelbe aus den früher entwickelten

Mafsen und unter Berückfichtigung der Wandftärken :

Fig . 150 .

43) Siehe Abfchn . 5, Kap . t .
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Fig . 153 -

1 ) bei einbündiger oder einreihiger Anlage , die aus einer Reihe von Räumen
mit oder ohne Längsflur befteht , zu etwa 7 bis 12 m ;

2 ) bei doppelbündiger oder doppelreihiger Anlage , die aus zwei Reihen von
Räumen mit gemeinfcbaftlicher Mittelwand oder mit gemein famem Mittelflur gebildet
wird , zu etwa 12 bis 18 m ;

3 ) bei dreibündiger oder dreireihiger Anlage , die aus drei Reihen von Räumen
mit Flurgängen befteht , zu etwa 18 bis 25 m und darüber .

Die Tiefe des Gebäudetheiles ift hierdurch beftimmt , und falls nicht aufser - II6 -
Langen -

gewöhnlich grofse Räume zu befchaffen find , wird man fich innerhalb diefer Grenzen Hohen-
halten . Je nachdem nun eine der drei Anordnungen gewählt und die übliche recht - ausdehnung.

eckige Form angenommen wird , fo ift , wenn die zu überbauende Grundfläche , wie
im nächften Kapitel gezeigt werden foll , annähernd ermittelt ift , die verftreckte
Längenausdehnung des Gebäudes leicht zu finden . Auch deffen Höhe berechnet
fich hiernach in einfachfter Weife aus der Zahl und Höhe der einzelnen Gefchofle .

Es wird fich nun , wenn die in folcher Weife ermittelte Länge von der Tiefe
des Gebäudes nicht fehr abweicht , eine annähernd quadratifche oder wenig rechteckige
Grundform ergeben , und diefe ift gewöhnlich auch die vortheilhaftefte (Fig . 154) .

Es wurde bereits in Art . 94 (S . 95 ) gefagt , dafs erftere die fparfamere fei , weil üe die geringfte

Gefammtlänge der Umfaffungswände bedingt , vorausgefetzt , dafs diefe von gleicher Stärke find . Letzteres

trifft indefs nur feiten zu ; auch verhält es fich bei dem durch Scheide - und Mittelwände getheilten Ge¬

bäude fchon um defswillen etwas anders , weil die Scheidewände bei quadratischer Grundform eine gröfsere

Länge , als bei einer rechteckigen von gleichem Flächeninhalt erfordern ; andererfeits wird es fich mit den

Mittelwänden gerade umgekehrt verhalten .
Es kann daher nicht ohne Weiteres gefagt werden , welches Verhältnifs von Länge und Breite der

rechteckigen Grundform am vorfheilhafteften ift , und deffen *Ermittelung , welche aus der inneren Ein -

theilung hervorgeht , mufs dem einzelnen Falle Vorbehalten bleiben .

Indefs ift bei der Aneinanderreihung einer Anzahl von Räumen von gegebenem
Flächeninhalt zu einer beftimmten Gebäudeform im Allgemeinen zu empfehlen , ihnen
zwar eine gröfsere Tiefe , dagegen eine geringere Frontlänge zu geben . Denn es
wird dadurch wohl eine gröfsere Gefammtlänge der fchwachen Scheidewände , aber
eine geringere Entwickelung der das Decken - und Dachwerk tragenden , darum
ftärkeren und theuereren Umfaffungs - und Mittelwände bedingt . Die Gefammt¬
länge der letzteren möglichft zu verringern , ift unzweifelhaft am rationellften , jedoch
nur innerhalb gewiffer Grenzen erreichbar .

Diefe Grenzen zu finden , ift fchon wegen des Koftenpunktes von Wichtigkeit , und zwar nicht allein
bei einfachen , häufig wiederkehrenden Gebäudeantagen , wobei es auf thunlichfte Billigkeit ankommt ,
fondern auch bei grofsen und bedeutenden Bauwerken , weil mit dem Umfang derfelben auch die Koften -
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erfparnifs wächst . Die Grundrifsanordnung im Allgemeinen mufs natürlich vorher feft geftellt fein , ehe

die bezüglichen Abmeffungen der Grundform des Gebäudes fo berechnet werden können , dafs bei unver¬

ändertem Flächeninhalt die gefammte Mauermaffe möglich !! klein erfclieint . Es fehlt nicht an Verfuchen

hierzu . Fuhrmann 44) hat folche Unterfuchungen für frei flehende Gebäude mit rechteckiger Grundform und

für folche mit aus mehreren Rechtecken zufammengefetzten Grundformen angeftellt . Maurer 45) hat ähn¬

liche Ermittelungen vorgenommen , ift indefs in fo fern noch einen Schritt weiter gegangen , als nicht nur

die Baukoften der Wände , fondern auch jene für Erdarbeiten , Decken - und Dach -Conftructionen Berück -

fichtigung gefunden haben .
Schmitt 4e) hat für eine befondere Art von Gebäuden (für Bahnwärterhäufer ) unter Annahme be-

ftimmter Flächenmafse der einzelnen Räume und unter Vorausfetzung einer quadratifchen Gebäudegrund¬

form die Längen - und Tiefenabmeffungen , welche jedem Gelafs zu geben find, berechnet .

Bei Erfordernifs einer grofsen zu überbauenden Grundfläche und bei einer nach

obiger Weife bemeffenen Gebäudetiefe wird fleh ein lang geftrecktes Rechteck als

Grundform ergeben . Man pflegt dann , wie überhaupt bei langen Aufsenwänden ,

nach Fig . 155 an den Ecken oder in der Mitte derfelben gern Vorlagen anzuordnen ,

Fig . 154 - Fig . 155 . Fig . 156 . Fig . 157 .

mH
um dadurch nach Früherem beflere Mafsverhältniffe für die Fagadenbildung zu er¬

langen . Hierbei ift darauf zu achten , dafs diefe vorfpringenden Baumaffen entweder

entfchieden breiter oder fchmaler als die zurückliegenden Wandflächen werden .

Annähernd gleiche Theilung bringt Einförmigkeit , gar zu häufige Vor - und Rück¬

lagen , bei verhältnifsmäfsig geringen Abmeffungen , eine unruhige Wirkung hervor .

Diefe Vorlagen oder Rifalite dienen zugleich zur Auszeichnung wichtiger und

bedeutfamer Gebäudetheile und follen unter allen Umftänden mit der Raumtrennung

im Inneren übereinftimmen .
Es wird indefs , befonders bei fehr grofser Längenausdehnung , oft nicht mög¬

lich oder rathfam fein , das einfache Rechteck als Grundform des Gebäudes anzu¬

nehmen . Man ift veranlafft , dem Hauptkörper Abweichungen oder Flügelbauten

Fig . 160.
Fig . 158. Fig . 159.

44) Ueber Gebäudeformen , welche das Minimum der Mauermaffe fordern . Civiling . 1879 , S. 138.

*5) Berechnungen zur Beftimmung der für Hochbauten zu wählenden Grundrifs -Dimenfionen . Deutfche Bauz . 1882 ,

S . in , 123.
*6) Die Grundrifsbiidung des Bahnwärterhaufes . Centralbl . d . Bauverw . 1882 , S. 3?, 44 .
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anzufügen , Zufammenfetzungen einzelner Rechtecke , welche der Bauftelle angepafft
und mit der Aufgabe verträglich find , vorzunehmen . Es eignen fich hierzu , je nach

Umftänden , theils in fymmetrifcher , theils in unfymmetrifcher Anordnung , die Zu¬

fammenfetzungen in Fig . 156 bis 160 u . a . m . Es find dies durchaus offene Grund¬

formen , d . h . folche , die allerfeits den freien Zutritt von Licht und Luft geftatten .
Diefen können die gefchloffenen Grundformen mit einem und mehreren inneren

Höfen , z . B . nach Fig . 161 bis 164, gegenüber geftellt werden . Die Umbildungen
in Fig . 162 u . 164 zeigen zugleich Beifpiele von theils runder , theils fchiefwinkeliger

Geftaltung .
'

Fig . 161 . Fig - 162 .

ibi

Fig . 163 .

Grundformen von grofser Ausdehnung und mannigfacher Geftaltung ergeben
fich , wenn aus einzelnen mehr oder weniger zufammenhängenden Gebäuden , die
einem genieinfamen Zwecke zu dienen haben , eine einheitliche Häufergruppe gebildet
werden foll. Fig . 165 u . 166 find Beifpiele folcher Art , in welchen die fach¬

lich zufammengehörigen Gebäude im Grundrifs theils in engerem , theils in loferem

Zufammenhang ftehen . In manchen Anlagen ähnlicher Art wird die Verbindung
mit Abficht ganz aufgehoben .

Die Entfcheidung der Frage , ob die eine oder die andere Grundform vor-

theilhafter ift , mufs wieder dem einzelnen Falle Vorbehalten bleiben ; in gleicher
Weife auch diejenige , ob fymmetrifche oder unfymmetrifche Gruppirung vorzuziehen
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Decken .

ift . Unter Bezugnahme auf den Abfchn . i (Art . 21 , S . 23 ) mag in diefer Hin¬

ficht kurz erwähnt werden , dafs nicht allein bei Gebäuden von monumentaler Be¬

deutung , fondern auch bei den in gefchloffener Reihe errichteten , in die Strafsen¬

flucht geftellten Gebäuden eine fymmetrifche Anlage in der Regel die paffendere ,
bei abgefonderten , auf einem erhöhten Punkte , inmitten einer malerifchen Natur¬

umgebung gelegenen Bauwerken eine frei und kräftig gegliederte Grundrifsform die

geeignetere ift.
Die Grundform mufs unter allen Umftänden eine zweckentfprechende und

wahrheitsgetreue und darum eine von innen heraus organifch entwickelte fein ; fie

darf nicht durch blofse Rückfichten auf die äufsere Erfcheinung beftimmt , eine

kiinftliche Umhüllung fein. Diefe ift dem Baukörper anzupaffen . Darum nicht von

aufsen nach innen , fondern von innen nach aufsen bauen und hiernach die Form

beftimmen .
Von diefer Geftaltung im Inneren des Bauwerkes , von der Grundrifseintheilung

im Einzelnen , kann erft im nächften Kapitel , unter Bezugnahme auf beftimmte Bei -

fpiele , die Rede fein . Auch mufs davon abgefehen werden , auf einzelne , aus

den Erforderniffen und Anfchauungsweifen der Zeit hervorgegangene Grundrifs¬

bildungen , welche fich beifpielsweife in den etwas wunderlichen und gekünftelten
Formen der Schlöffer und Paläfte der Barock - und Rococo -Zeit kund geben , hier

einzugehen .

2) D a c h b i 1 d u n g .

Die Dachbildung , fo wie die Deckenbildung find bei einzelnen , insbefondere

grofsräumigen Bauwerken , welche in die Gattung der in den fpäteren Abtheilungen
zu befprechenden Hallen und Saalbauten gehören , auf die Grundrifsanordnung von

Einflufs ; im Uebrigen aber ift es umgekehrt die letztere , welche auf die erfteren in

Conftruction und Form beftimmend einwirkt . Bezüglich der Deckenbildungen ganzer
Bauwerke mag im Hinweis auf frühere Darlegungen die Bemerkung genügen , dafs

die Decken nach Art . 99 (S . 102 ) , der Gefichofstheilung des Gebäudes gemäfs , im
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